
Nr. 12  Freitag, 20. März 2026

Die Sommerzeit beginnt, Uhren werden umgestellt

In der Nacht vom Samstag, 28. März auf Sonntag, 29. März 2026 heißt es wieder 
einmal: Uhren umstellen auf die Sommerzeit.
Die Uhren werden dabei eine Stunde vorgestellt, von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr. Es 
ist morgens nun wieder länger dunkel, abends dafür länger hell.
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Wichtige Rufnummern

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und 
endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Freitag, 20.03.2026:  Malteser Apotheke Heitersheim, Im Stühlinger 16, 
 79423 Heitersheim, Tel. 07634-20 39
Samstag, 21.03.2026:  Apotheke am Schillerplatz, Werderstr. 2, 
 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 1 27 75
Sonntag, 22.03.2026: Stadt-Apotheke Staufen, Hauptstr. 15, 
 79219 Staufen, Tel. 07633 - 62 63
Montag, 23.03.2026:  Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, 
 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 47 47
Dienstag, 24.03.2026:  Apotheke am Blumenplatz, Hauptstr. 23, 
 79400 Kandern, Tel. 07626 - 79 70
Mittwoch, 25.03.2026:  Werder-Apotheke, Werderstr. 57, 
 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 74 06 00
Donnerstag, 26.03.2026:  Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 
 79395 Neuenburg, Tel. 07631 – 77 10
Freitag, 27.03.2026:  Blauen-Apotheke, Freiburger Str. 15, 
 79418 Schliengen, Tel. 07635 - 8 26 25 75

Müllabfuhr

Dienstag, 24.03.2026: Biotonne 
Donnerstag, 26.03.2026: Restmüll
Freitag, 27.03.2026:  Papiertonne 

Fundsachen

Gefunden/Abgegeben wurde: 
• Kindersporthose der Marke „Artengo“, Farbe blau, gefunden in der 

Sonnberghalle
• Trinkflasche schwarz, mit einem Fuchs und Lexware Sticker drauf, 

gefunden in der Sonnberghalle
• schwarze Outdoorjacke in Größe L, von Decathlon Marke Quechua, 

gefunden in der Sonnberghalle 
Fundsachen können während den Öffnungszeiten auf dem Rathaus im Bür-
gerbüro, Frau Gehrmann, Zimmer 4 abgeholt werden. Tel. 07631 36 77 -21.

Stadtwerke MüllheimStaufen

Nächster 
Redaktions-

schluss:
24.3.2026 um 12:00 Uhr

Überfall, Verkehrsunfall  110
Feuer  112
DRK-Rettungsdienst, Krankentransport 112
DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 07631-1805-0
Polizeidirektion Müllheim 1788-0
HELIOS-Klinik  88-0
Vergiftungs- Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240
Bereitschaftsdienst für Ärzte - Rufzentrale 116117
Bereitschaftsdienst für Zahnärzte  0761-120 120 00
Hilfetelefon bei psychischen, seelischen u. sozialen Krisen: 0761 – 88 88 35 33
Tierärztlicher Notdienst Markgräflerland 07631 72266
Schornsteinfeger Daniel Selz 0761 1307618
Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) 07623 92-1800

Störungsnummer Strom 07623 92-1818
Störungsnummer Wasser 0800 5889690
Störungsnummer Erdgas 0800 2767767
Kundenservice badenova 0800 2838485
Feuerwehrkommandant (D. Kittler) 0151 41818317
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 07631 9318363
Wassermeister 07631 93608-55
Revierleiter: Försterin Christine Weinig 0162 2550705
Jagdpächter: Herr Renz  0176 /47396836
Kindergarten “Vogelnest” 703790
Grundschule Auggen  4177
Ev. Pfarramt Auggen  2589
Kath. Pfarramt Müllheim  181400
Sozialstation Markgräflerland 07631-17 77 28 (AB)
Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de,  0761 2187 2971 

/ 2972 / 2973 / 2974 
DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 - 1805-32
Seniorenbüro Auggen   07631 - 2371 
Caritas – Integrationsmanagement für Auggen  
Mohammad Alsahhar  +49 (0)761 8965-428

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr

Herr Waldkirch buergermeister@auggen.de 3677-22
Frau Adler-Ley einwohnermeldeamt@auggen.de 3677-15
Frau Gehrmann touristik@auggen.de 3677-21
Frau Muser         gemeindekasse@auggen.de    3677-12
Herr Fante rechnungsamt@auggen.de 3677-11
Frau Diringer-Hunger standesamt@auggen.de  3677-16
Herr Sum bauamt@auggen.de  3677-28
Herr Ehret hauptamt@auggen.de 3677-23
Frau Wohlfahrt sekretariat@auggen.de 3677-32
Frau Müller friedhofsamt@auggen.de  3677-27
Bauhof bauhof@auggen.de 0170 5244146
Sonnberghalle  9318458
Fax-Nr. Rathaus  3677-44
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Informationen zum Wasser:
Messung vom: 16.03.2026

Gesamthärte Auggen 6 °dH 

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reinigungsmittel-
gesetz in folgende Bereiche unterteilt:
Härtebereich weich   0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr
Um entsprechende Beachtung, insbesondere beim Einsatz von Spül- und Waschmit-
tel, wird gebeten.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Technikteam der Stadtwerke
Tel: 07631 936 08 77 (Mo. – Do. 9:00 - 12:30 Uhr)
technik@stadtwerke-ms.de, Fax 07631 93608 68

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif?
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Müllheim,
telefonisch (07631 93608-0) oder per E-Mail unter service@stadtwerke-ms.de
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage
www.stadtwerke-ms.de.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Gemeinderat der Gemeinde Auggen hat in seiner Sitzung am 
17.03.2026 eine Neufassung der Räum- und Streupflichtsatzung be-
schlossen. Da die bisherige Satzung aus dem Jahr 1989 stammte, war 
eine grundlegende Überarbeitung notwendig, um sie an die aktuelle 

Rechtslage, moderne Sicherheitsstandards und ökologische Anforde-
rungen anzupassen.
 
Was ändert sich für Sie als Anlieger? 
• Räumbreite: Um die Barrierefreiheit im Ort zu erhöhen, müssen Geh-

wege nun in einer Breite von 1,50 Meter (statt bisher 1,00 Meter) ge-
räumt werden. Dies ist wichtig, damit sich Personen mit Kinderwa-
gen, Rollatoren oder Rollstühlen sicher begegnen können.

• Angepasste Zeiten: Die Räum- und Streupflicht beginnt an Werkta-
gen bereits um 07:00 Uhr (zuvor 08:00 Uhr), um Schülern und Pend-
lern einen sicheren Weg zu ermöglichen. An Sonn- und Feiertagen ist 
der Winterdienst bis 08:00 Uhr zu erledigen. Die Pflicht endet abends 
nun einheitlich um 21:00 Uhr.

• Umweltschutz: Der Schutz unserer Natur steht im Fokus. Die Ver-
wendung von Auftausalz ist grundsätzlich untersagt. Es darf nur in 
klimatischen Ausnahmefällen (z. B. bei Eisregen) sparsam eingesetzt 
werden. In der Nähe von Bäumen und Sträuchern bleibt Salz strikt 
verboten. Bitte nutzen Sie stattdessen abstumpfende Mittel wie Splitt 
oder Tongranulat.

• Haltestellen: Anlieger im Bereich von Bushaltestellen sind nun explizit 
gefordert, den Zugang zu den Einstiegen der Verkehrsmittel schnee- 
und eisfrei zu halten.

Die Neufassung dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und 
schafft klare Verhältnisse für die Haftung im Schadensfall. Die vollstän-
dige Satzung ist jederzeit auf der Webseite der Gemeinde Auggen ein-
sehbar und tritt am Tag nach dieser Veröffentlichung in Kraft.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zu einem sicheren Miteinander in unserem 
Dorf!
 
Ihre Gemeindeverwaltung Auggen

Satzung über die Verpflichtung der Straßenan-
lieger zum Reinigen, Schneeräumen und Be-
streuen der Gehwege (Räum- und Streupflicht-
satzung) der Gemeinde Auggen
Inhaltsverzeichnis:
§ 1  Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
§ 2  Verpflichtete
§ 3  Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
§ 4  Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten
§ 5  Umfang des Schneeräumens
§ 6  Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
§ 7  Zeiten für das Schneeräumen und Bestreuen
§ 8  Ordnungswidrigkeiten
§ 9  Inkrafttreten
Anhang: Hinweise zu Formvorschriften und Rechtsbehelfen

Präambel
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 582, ber. S. 
698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S. 71) 
m.W.v. 01.09.2025 , und des § 41 Abs. 2 und 4 des Straßengesetzes 
für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11. Mai 1992 (GBl. S. 
330, 683), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) 
m.W.v. 11.02.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Auggen am 
17.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
(1)  Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen 

Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege 
und die weiteren in § 3 genannten Flächen nach Maßgabe die-
ser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen 
sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. Außergewöhn-
liche Verunreinigungen im Sinne des § 42 StrG sind durch die 
Reinigung nach Satz 1 nicht erfasst, sondern von den Verursa-
chenden ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen.

Änderung der Feuerwehr-Entschädigungs- 
satzung – Öffentliche Bekanntmachung

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der  

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der  
Gemeindefeuerwehr Auggen  

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES)  
vom 23. Februar 2021.

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO); in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Aug-
gen am 17. März 2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Es wird geändert:

§ 4
Zusätzliche Entschädigung (Aufwandsentschädigung)

(1)  Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 
Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feu-
erwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädi-
gung im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als 
Aufwandsentschädigung für Übungsleiter:
a.)  Feuerwehrkommandant  1100,- € / Jahr
b)  Stellv. Feuerwehrkommandant  550,- € / Jahr
c.)  Jugendwart  350,- € / Jahr
d.)  Stellv. Jugendwart  200,- € / Jahr
e.)  Gerätewart / Geräte-Fahrzeuge  850,- € / Jahr
f.)  Gerätewart / Hausmeister  150,- € / Jahr
g.)  Gerätwart / Atemschutz  250,- € / Jahr
h.)  Kassenverwalter  150,- € / Jahr
i.)  Betreuer Kinderfeuerwehr  200,- € / Jahr

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungs-Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung ist 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

79424 Auggen, den 17. März 2026

Ulli Waldkirch
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen
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(2)  Die Pflichten der Straßenanlieger bleiben auch dann bestehen, 
wenn die Gemeinde ausnahmsweise zusätzlich reinigt, räumt 
oder bestreut.

(3)  Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht überwiegend 
Wohnzwecken dienen, sowie bei gemeindlichen Alters- und 
Wohnheimen verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung 
gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 StrG.

(4)  Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Ver-
kehrs gelten die Verpflichtungen insoweit, als auf den Grund-
stücken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren Zugang 
zur Straße haben oder die nicht unmittelbar dem öffentlichen 
Verkehr dienen. Die Verpflichtungen gelten nicht für die Eigen-
tümer des Bettes öffentlicher Gewässer.

§ 2 Verpflichtete
(1)  Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer 

und Besitzer (z. B. Mieter und Pächter) von Grundstücken, die 
an einer öffentlichen Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt 
oder einen Zugang haben.

(2)  Als Straßenanlieger gelten auch Eigentümer und Besitzer von 
Grundstücken, die von der Straße durch eine im Eigentum der 
Gemeinde stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn 
der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht 
mehr als 10 Meter (bei besonders breiten Straßen nicht mehr 
als die Hälfte der Straßenbreite) beträgt.

(3)  Nicht als Straßenanlieger gelten Eigentümer von unbebauten 
Grundstücken, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht bebaubar sind.

(4)  Sind mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, 
besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung.

§ 3 Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
(1)  Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewid-

meten Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind, 
ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand.

(2)  Falls Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, gelten 
Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,50 Meter 
als Gehwege.

(3)  Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege sowie Fußwege sind:
•  a) in voller Breite zu reinigen (überbreite Gehwege 
      bis zu 5,00 Meter).
•  b) auf einer Breite von 1,50 Meter zu räumen und zu streuen.

(4)  In verkehrsberuhigten Bereichen sind die am Rand liegenden 
Flächen in einer Breite von 1,50 Meter zu bearbeiten. Erstre-
cken sich Parkflächen, Bänke oder Pflanzungen bis zur Grund-
stücksgrenze, ist die Fläche entlang dieser Einrichtungen zu 
reinigen/räumen.

(5)  An Straßeneinmündungen und Fußgängerüberwegen müs-
sen die Gehwege bis zur Bordsteinkante bei Glätte bestreut 
und von Schnee freigehalten werden.

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten
(1)  Die Reinigung umfasst die Beseitigung von Schmutz, Unrat, 

Unkraut und Laub, einschließlich der Rinnenplatten und der 
unbefestigten Flächen um Straßenbäume. Sie ist nach Bedarf 
vorzunehmen.

(2)  Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Abfälle dür-
fen nicht auf Fahrbahnen, in Kanaleinläufe oder auf öffentliche 
Grünstreifen gekehrt werden.

§ 5 Umfang des Schneeräumens
(1)  Die Flächen sind auf eine Breite von 1,50 Meter so zu räumen, 

dass Begegnungsverkehr möglich ist. Bei Fußwegen erfolgt 
die Räumung in der Mitte des Weges.

(2)  Der Schnee ist am Rande der Fläche bzw. der Fahrbahn anzu-
häufen. Straßeneinläufe, Hydranten und Radwege sind zwin-
gend freizuhalten.

(3)  Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer 
Breite von mindestens 1 Meter zu räumen.

(4)  An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse 
müssen die Gehwege so von Schnee und Glätte freigehalten 

werden, dass ein gefahrloser Ein- und Ausstieg sowie der Zu-
gang zu Wartehallen gewährleistet ist.

§ 6 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
(1)  Es ist rechtzeitig so zu bestreuen, dass die Flächen von Fuß-

gängern möglichst gefahrlos benutzt werden können.
(2)  Als Streumaterial ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt 

oder Tongranulat zu verwenden.
(3)  Der Einsatz von Auftausalz ist grundsätzlich nicht erlaubt. Nur 

in Ausnahmefällen wie Eisregen darf es verwendet werden. An 
Gehwegen mit Bäumen und Sträuchern ist das Bestreuen mit 
Salz strikt verboten.

§ 7 Zeiten für das Schneeräumen und Bestreuen
(1)  Die Gehwege müssen zu folgenden Zeiten geräumt und ge-

streut sein:
•  Montags bis samstags: bis 07:00 Uhr.
•  Sonn- und feiertags: bis 08:00 Uhr.

(2)  Wenn tagsüber (bis 21:00 Uhr) Schnee fällt oder Glätte auftritt, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und 
zu streuen.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seine 

Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht erfüllt.
(2)  Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 

1.000 € geahndet werden.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Verpflichtung 
der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen 
der Gehwege vom 24.10.1989 außer Kraft.

Auggen, den 17.03.2026

Ulli Waldkirch
Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen 
dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Gemeinde Auggen geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung verletzt wurden, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO widersprochen 
hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat.

Das Rathaus informiert

Notizen aus dem Gemeinderat 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.03.2026 wurden fol-
gende Themen behandelt:
 
Beschaffung einer Netzersatzanlage für die Freiwillige 
Feuerwehr Auggen 
Für das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Auggen wurde 
eine Netzersatzanlage zur Sicherstellung der Stromversorgung bei 
Stromausfällen beschafft. Damit kann der Betrieb des Feuerwehr-
hauses auch bei länger andauernden Stromausfällen aufrechterhal-
ten werden.
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat mit Bescheid vom 
16.10.2025 für die Beschaffung einer Netzersatzanlage eine Förde-
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rung in Höhe von 30.000 € bewilligt. Die Lieferung erfolgt über die 
Firma VMAG Handelsvertretungen aus Auggen. Laut vorliegendem 
Angebot entstehen hierfür Kosten in Höhe von 23.543,25 € brutto.
 
Der Gemeinderat stimmte der Beschaffung dieser Netzersatzanla-
ge für die Freiwillige Feuerwehr Auggen einstimmig zu und erteilte 
den Auftrag an die Firma VMAG aus Auggen.
 
Zustimmung zur Wahl des Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Auggen und Bestellung durch Herrn Bürger-
meister Waldkirch 
Gemäß § 10 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Auggen wird 
der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter von den aktiven 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von 5 Jahren in 
geheimer Wahl gewählt.
Der Bürgermeister bestellt nach Zustimmung durch den Gemeinde-
rat den Feuerwehrkom mandanten bzw. seinen Stellvertreter. (§ 10 
Abs. 5 der Feuerwehrsatzung)
Die aktiven Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Auggen haben 
in der Hauptversammlung vom 06. März 2026 Herrn Dominik Kittler 
für weitere 5 Jahre zu Ihrem Kommandanten gewählt. Wie oben an-
geführt ist die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich.
 
Der Gemeinderat stimmte der Wahl des Kommandanten Dominik 
Kittler durch die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aug-
gen vom 06. März 2026 einstimmig zu. Nach der Zustimmung durch 
den Gemeinderat wurde Dominik Kittler durch Bürgermeister Ulli 
Waldkirch zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Auggen 
bestellt.
Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Herr Bürgermeister Waldkirch 
für den ehrenamtlichen Einsatz des Kommandanten und seinen Ka-
meraden zum Schutz der Auggener Bürgerinnen und Bürger.
 
Beschlussfassung über die Änderung der „Satzung über die 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr Auggen“  
Die Freiwillige Feuerwehr Auggen hat seit dem Jahr 2023 auch eine 
Kinderfeuerwehr. Die Kinderfeuerwehr läuft in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendrotkreuz seit der Gründung und betreut Kinder zwi-
schen 6 und 9 Jahren, ehe die Kinder dann in die Jugendfeuerwehr 
wechseln können.
Damit die Betreuer und Betreuerinnen der Kinderfeuerwehr für 
ihre wertvolle Arbeit mit den Kindern etwas entschädigt werden 
können, ist eine Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung 
(FwES) notwendig.
 
Die Satzung wurde am 23.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedet 
und regelt unter §4 die Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr-
angehörige die sich über das Maß des normalen Feuerwehrdienstes 
in Aus- und Fortbildung engagieren oder Führungsaufgaben und 
Verantwortung übernehmen.
 
Die Satzung soll nun im §4 mit einem weiteren Punkt:
1. Betreuer Kinderfeuerwehr 
ergänzt werden. 
Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach der Entschädigung 
des Stv. Jugendwartes und beträgt 200€ / Jahr.
 
Der Gemeinderat stimmte der Änderung der Satzung über die Ent-
schädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr Auggen einstimmig zu. Die Satzung wird in §4 um die 
Betreuer der Kindefeuerwehr ergänzt und tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die Satzung ist in diesem Amtsblatt an anderer Stelle veröffentlicht.
 
Neufassung der Satzung über die Reinigungs-, Räum- und 
Streupflicht in Auggen (Räum- und Streupflichtsatzung) 
Die aktuell gültige Räum- und Streupflichtsatzung der Gemeinde 
Auggen stammt aus dem Jahr 1989. Aufgrund zahlreicher Gesetze-
sänderungen (insbesondere der Änderung des Straßengesetzes für 

Baden-Württemberg zum 01.01.2022) und einer veränderten Recht-
sprechung ist hier eine grundlegende Überarbeitung notwendig 
geworden.
 
Wesentliche Neuerungen der Neufassung:
1. Rechtliche Anpassung: Die Satzung basiert nun auf dem ak-

tuellen Stand der Gemeindeordnung und des Straßengesetzes.
2. Verkehrssicherheit: Die Räumbreite wird von bisher 1,00 m 

auf 1,50 m erhöht. Dies ist notwendig, um einen sicheren Be-
gegnungsverkehr (z.B. mit Kinderwagen oder Rollatoren) zu ge-
währleisten.

3. Zeitliche Ausweitung: Die Räumpflicht beginnt werktags be-
reits um 07:00 Uhr (statt 08:00 Uhr) und endet abends um 21:00 
Uhr (statt 20:00 Uhr). Damit wird der Sicherheit von frühen Pend-
lern und Fußgängern am Abend Rechnung getragen.

4. Umweltschutz: Der Einsatz von Auftausalz wird strenger regle-
mentiert. Der Fokus liegt auf abstumpfenden Streumitteln wie 
Splitt oder Tongranulat. Asche wird als Streumittel gestrichen.

5. Präzisierung der Flächen: Die Reinigungspflicht umfasst nun 
explizit auch die Rinnenplatten und unbefestigte Flächen um 
Straßenbäume. Zudem werden Anforderungen an Haltestellen 
präzisiert, um einen gefahrlosen Ein- und Ausstieg im ÖPNV zu 
sichern.

Die neue Satzung wurde bereits von der Rechtsaufsichtsbehörde 
geprüft und es wurden keine Beanstandungen festgestellt.
 
Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme die Neufas-
sung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum 
Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Räum- und 
Streupflichtsatzung) in der vorliegenden Fassung vom 17.03.2026. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 24.10.1989 außer Kraft.
Die beschlossene Satzung ist in diesem Amtsblatt an anderer Stelle 
veröffentlicht.
 
Gestaltung des Haltepunktes Bahn in Auggen
Beauftragung des Planungsbüros mit den weiteren Leistungs-
phasen 5-9 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auggen hat in seiner Sitzung vom 
27.02.2024 das Büro Wermuth, Eschbach mit den Planungsleistun-
gen nach den Leistungsphasen 1-4 für die Gestaltung des Halte-
punktes in Auggen beauftragt.
Mittlerweile liegt die Entwurfsplanung (LP 4) und auch die genaue 
Kostenberechnung vor. Diese wurde vom Gemeinderat im Mai letz-
ten Jahres beschlossen, die Baukosten liegen bei 601.175,75 €/brut-
to zzgl. Grunderwerb.
Um hier weiter voranzukommen (aktuell finden die Gespräche be-
züglich des Grunderwerbs mit der DB statt), muss nun das Büro Wer-
muth mit den weiteren Planungsphasen 5-9 beauftragt werden.
Die Honorarkosten richten sich nach der HOAI und liegen hier bei 
18.909,72 €/netto für die LP 5-9, zzgl. örtliche Bauüberwachung 
(2,5% der anrechenbaren Kosten) 11.174,50 €/netto und Nebenkos-
ten 1.504,21 €/netto, was insgesamt zu einem Gesamthonorar in 
Höhe von 37.590,22 €/brutto für diese weitere Beauftragung führt.
Seit ein paar Tagen steht fest, dass die Gemeinde Auggen für die 
Maßnahme „Gestaltung Bahnhofsvorplatz“ Mittel/Zuschüsse aus 
der Städtebauförderung erhält. Diese Förderung gilt auch für den 
Grunderwerb und die weiteren Planungskosten ab 2026.
Der Gemeinderat stimmte der Beauftragung des Büro Wermuth 
aus Eschbach mit den Leistungsphasen 5-9 und mit der örtlichen 
Bauüberwachung der Baumaßnahme „Gestaltung Haltepunkt Aug-
gen“ lt. Honorarangebot vom 09.03.2026 über 37.590,22 €/brutto 
einstimmig zu.
 
Gewerbegebiet „Ob dem Bären“
Vergabe der Arbeiten für die Sanierung von zwei Trockenmau-
ern in Hach als externe Ausgleichmaßnahmen
Für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Ob dem Bären“ 
müssen entsprechende Ausgleichmaßnahmen getätigt bzw. weite-
re Ökopunkte generiert werden. Die Planungen sind dahingehend, 
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dass hierfür zwei bestehende Trockenmauern im Ortsteil Hach (Ort-
seinfahrt von Vögisheim und am Hacher Felsen) teils saniert und 
teils neu gebaut werden sollen.
 
Mit den Planungen wurde das Büro Wermuth aus Eschbach beauf-
tragt. Die Kostenberechnung vom 24.09.2025 lag bei 242.190,00 € /
brutto inkl. Bodenentsorgung.
 
Die Arbeiten wurden am 05.02.2026 beschränkt in 2 Losen ausge-
schrieben. 9 Firmen wurden angeschrieben, bis zur Submission am 
02.03.2026 gingen insgesamt 4 Angebote ein.
Nach formaler, rechnerischer und fachlicher Prüfung wurde festge-
stellt, dass das Angebot der Firma KW Kreutz GmbH aus Ballrech-
ten mit einem Angebotspreis in Höhe von 201.796,35 € / brutto das 
günstigste war. Die weiteren Angebote lagen zwischen 308.655,88 
€ und 331.296,48 €.
 
Der Gemeinderat stimmte der Beauftragung der Fa. KW Kreutz aus 
Ballrechten-Dottingen mit den Arbeiten für die Sanierung und Neu-
bau von zwei Trockenmauern in Hach, als Ausgleichsmaßnahmen 
für das neue GE „Ob dem Bären“, zum Preis in Höhe von insgesamt 
201.796,35 €/brutto einstimmig zu.
 
Bekanntmachungen und Verschiedenes 
Bürgermeister Ulli Waldkirch teilte mit, dass der Forsteinrichtungs-
plan in Auggen (Laufzeit 10 Jahre) mit Abschluss des diesjährigen 
Forstwirtschaftsjahres endet und die Forsteinrichtung sich Gedan-
ken um die zukünftigen Regelungen hinsichtlich des Hiebsatzes 
macht. Hierzu sollen im Herbst gemeinsame Gespräche erfolgen.
 
Die nächste Gemeinderatsitzung findet am Dienstag, den 21.04.2026 
statt.

Straßensanierung Oberdorfstraße
Der Gemeinderat hat beschlossen, im Zuge der Verlegung von Glas-
faserkabel durch den Zweckverband Breitband Breisgau-Hoch-
schwarzwald, auch die Asphaltdecke auf der kompletten Fahr-
bahndecke im Bereich der Oberdorfstraße zwischen der Kreuzung 
„Im Winkel“ und „Am Brunnenbuck“ zu erneuern. Diese Arbeiten 
finden nun in den Osterferien zwischen dem 30.03. und dem 
02.04.2026 statt.
Die Oberdorfstraße ist in diesem Bereich während der Arbeiten 
komplett gesperrt. Umfahrungsmöglichkeiten gibt es über die 
Straßen „Im Winkel/Liestengasse“ und „Am Brunnenbuck“.
Die betroffenen Anwohner werden von der Baufirma gesondert 
informiert.
 
Wir bitten um Verständnis.
 
Gemeindeverwaltung Auggen

Seniorenbüro Auggen e.V.

Liebe Senioren,
Unser nächster offener Seniorenstammtisch findet wieder
regelmäßig am letzten Sonntag im Monat ab 12:00 Uhr
im Restaurant Elfida statt.
Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen.
 
Das Team vom Seniorenbüro

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken

„das Rathaus informiert“ und „Landratsamt“
Verantwortlich: Gemeinde Auggen/Bürgermeisteramt und das Landratsamt

Volkshochschule 
Markgrä� erland

Volkshochschule Markgräflerland/Jugendkunstschule Mark-
gräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, Tel. 07631/16686
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, Internet: www.vhs-mark-
graeflerland.de 
 
Kleine Töpferei in den Osterferien für Kinder ab 8 Jahren
30.03.26 und 31.03.26 und 09.04.26, jeweils 10:00 - 12:00 Uhr, Müll-
heim
 
Plastisches Gestalten mit Ton nach Fotovorlage - Ellen Baum-
busch
Montag 30.03.26 bis Samstag 04.04.26, 9.00 - 16.00 Uhr oder
Montag 06.04.26 bis Samstag 11.04.26, 9.00 - 16.00 Uhr in Sulzburg
 
Handykurs für Einsteiger/innen
dienstags, ab 07.04.26, 16:15 - 17:45 Uhr, 7x
 
Intensiv-Nähkurs für Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene
07.04.26 - 09.04.26, 9:00 - 12:00 Uhr, Müllheim

Wilde Kräuter. Sammeln. Verarbeiten. Genießen.
Samstag, 11.04.26, 14:00 - 18:00 Uhr, Badenweiler
 
Vortrag: Geldanlage in unsicheren Zeiten?
Montag, 13.04.26, 19:30 - 21:00 Uhr, Müllheim
 
Weinerlebniswanderung im Landschaftsschutzgebiet "Tüllin-
ger Berg"
Freitag, 17.04.26, 15:00 - 18:00 Uhr, Haltingen
 
Fit im Kopf-Gehirntraining für alle
mittwochs, ab 22.04.26, 19:45 - 20:30 Uhr, 3x, Müllheim
 
Ukulele für Anfänger
donnerstags, ab 23.04.26, 18:00 - 19:00 Uhr, 12x, Müllheim
 
Weitere Informationen über Anmeldung, Terminen und Gebühren 
erhalten Sie auf unserer Homepage, per Mail oder telefonisch.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Kirchennachrichten

Evangelischer Gottesdienst
Wochenspruch
Der Menschensohn ist nicht gekommen,
daß er sich dienen lasse,
sondern daß er diene und gebe sein Leben
zu einer Erlösung für viele. (Mt 20,28)
 
Sonntag, den 22.03.2026 (5. Sonntag der Passionszeit)
Herzliche Einladung zum Kooperationsfest in Feldberg
10.30 Uhr Familiengottesdienst in der Paradieshalle in Feldberg 

mit Pfarrerin Bettina von Kienle und 
 Pfarrer Thilo Bathke
 
Anschließend Kooperationsfest der Kirchengemeinden Auggen/
Schliengen, Eggenertal/Feldberg und Neuenburg mit gemeinsa-
men Mittagessen und Kaffee und Kuchen. 

Picknickgottesdienst am Ostermontag in Steinenstadt
Zu einem besonderen Gottesdienst unter freiem Himmel lädt 
der evangelische Kooperationsraum am Ostermontag, 6. April 
2026, in den Maierhof nach Steinenstadt ein. Der Picknickgot-
tesdienst beginnt um 10.30 Uhr und richtet sich an Menschen 
aller Altersgruppen. Dabei sind alle, die kommen, eingeladen, 
Getränke und Aufstriche für Hefezopf mitzubringen, um sie 
zu teilen und gemeinsam den Ostermontag zu genießen. Os-
terzopf bringt die Pfarrei mit. Für Kinder ist eine kleine Oster-
überraschung geplant. Falls es regnen sollte, ziehen wir in die 
Scheune um.
Für die Vorbereitung sucht das Team noch Unterstützende:
Gesucht werden Helferinnen und Helfer, die einen Oster-
brunchtisch richten (und aufräumen), Ostereier verstecken 
oder einen kurzen Osterspaziergang mit Stationen vorbereiten 
möchten.
Interessierte können sich bis zum 22. März 2026 im Pfarramt 
Auggen melden oder Pfarrerin Bettina von Kienle beim Koope-
rationsfest in Feldberg direkt ansprechen.

Begegnung, Gebet und nigerianische Köstlichkeiten – 
Weltgebetstag 2026 im Martin-Luther-Haus Auggen 
Rund um die Welt feierten am 13. März Christinnen den Weltge-
betstag – und auch im Martin-Luther-Haus Auggen kamen zahlrei-
che Frauen zusammen, um gemeinsam unter dem Motto „Kommt! 
Bringt eure Last.“ Gottesdienst zu feiern. Im Mittelpunkt stand in 
diesem Jahr das Weltgebetstagsland Nigeria, dessen Stimmen, Ge-
schichten und spirituelle Impulse den Abend prägten.

Getragen wurde die Feier von einem engagierten ökumenischen 
Team:
Sonja Eberhard, Evelin Putzenlechner, Anne Wagner, Anne Kreis 
und Andrea Niederstadt hatten in intensiver Vorbereitung eine ein-
drucksvolle Liturgie gestaltet. Ein kleiner Chor aus den Reihen des 
Teams sorgte mit Liedern aus Nigeria und Taizé für eine besonders 
stimmungsvolle musikalische Atmosphäre.
Nach dem Gottesdienst wurde die Gemeinschaft im Saal fortge-
setzt. Die Besucherinnen waren eingeladen, die kulinarische Vielfalt 
Nigerias zu entdecken: Von einer aromatischen Suppe über herzhaf-
te Speisen bis hin zu feinen Kuchen reichte das liebevoll zubereitete 
Buffet. Ebenso fanden Hibiskustee und der erfrischende, in Nigeria 
sehr beliebte Drink Chapman großen Anklang.

Rund zwei Stunden saßen die feiernden Frauen beisammen – im 
Gespräch, im Austausch über das Gehörte und Erlebte und in der 
Freude über eine gelungene ökumenische Gemeinschaft.

Der Weltgebetstag in Auggen zeigte eindrücklich, was diese welt-
weite Bewegung ausmacht: Solidarität, gemeinsame Spiritualität 
und ein offenes Herz für die Stimmen von Frauen aus aller Welt.

(Foto: Bettina von Kienle auf dem Apparat von Andrea Niederstadt)

„Lass die Sonne in dein Herz“ – Kneipengottesdienst in 
der Auggener Sonne
Auggen. Unter dem Motto „Lass die Sonne in dein Herz“ findet 
am 19.04.2026 um 18 Uhr im traditionsreichen Gasthof Sonne 
der dritte Markgräfler Kneipengottesdienst statt. Gestaltet 
wird der Abend von Daniel Völker und Bettina von Kienle, die 
gemeinsam ein Format schufen, das klassische Liturgie mit der 
besonderen Atmosphäre einer gut besuchten Dorfwirtschaft 
verbindet.

„Wir wollen dorthin gehen, wo Menschen sich begegnen – 
mitten in den Alltag hinein und mitten ins Herz.“ Musikalisch 
begleitet wird der Gottesdienst von Bezirkskantor i.R. Herbert 
Deininger, dessen einfühlsame und zugleich lebendige Musik 
dem Abend eine besondere Tiefe verleiht. Ostern wird durch 
seine Melodien neu und lebendig erlebbar.

Passend zum Motto hat der Gasthof Sonne eine besondere 
Speisekarte für den Abend vorbereitet
 
Rinderkraftbrühe m.Flädle    5 €
Pikant angemachter Wurstsalat 10 €
Hausmacher Bandnudeln in Spargelragout 
mit gehobeltem Parmesan     19 €
Frischer badischer Spargel lauwarm mariniert in bunter
Vinaigrette auf Blattsalaten     14 €
Zarter Rinderschmorbraten in Burgundersoße mit Haus-
machernudeln und Rotkohl     21 €
 
Wer dabei sein möchte, möge sich rechtzeitig direkt in der 
Sonne anmelden – telefonisch unter 07631 / 2448 oder über 
die Internetseite des Gasthofs reservieren. 

Die Organisatoren freuen sich schon jetzt auf weitere Abende, 
die Gemeinschaft, Musik, Glauben und Lebensfreude so gelun-
gen verbinden wie dieser. 
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Katholischer Gottesdienst 
Donnerstag, 19. März
17:00 Uhr  Badenweiler Rosenkranzgebet, 
 anschl. stille Anbetung
 
Freitag, 20. März
17:45 Uhr  Müllheim Rosenkranzgebet für Familien und Kranke
18:30 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier (Pfarrer Maurer)
 
Samstag, 21. März
17:30 Uhr  Badenweiler Beichtgelegenheit (Pfarrer Maier)
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier (Pfarrer Maier)
18:30 Uhr  Müllheim Wortgottesfeier (B. Hergert / B. Rimmele)
 
Sonntag, 22. März
11:00 Uhr  Müllheim Eucharistiefeier (Pfarrer i.R. Kreutler)
18:00 Uhr  Müllheim Eucharistische Anbetung
 
Montag, 23. März
18:30 Uhr  Müllheim Bußgottesdienst (Pfarrer Maier)
 
Dienstag, 24. März
18:30 Uhr  Badenweiler Eucharistiefeier (Pfarrer i.R. Kreutler)
 
Mittwoch, 25. März
10:30 Uhr  Müllheim Gevita Veranstaltungsraum, Haus Vögis-

heim: Eucharistiefeier (Pfarrer Maier)
19:00 Uhr  Müllheim Feierabendgebet (A. Böck)
 

Vereinsnachrichten

Arbeitskreis - 
Heimatp� ege Auggen e.V.

Generalversammlung
Unsere Generalversammlung findet am Montag, den 30. März 
2026, im Gasthaus zur „Sonne“ um 19.30 Uhr statt.
Mitglieder und Freunde des Vereins sind dazu herzlich einge-
laden. Bei dieser Gelegenheit lassen wir das vergangene Ver-
einsjahr Revue passieren.
Persönliche Einladungen erfolgen nicht.
 
Ihr Arbeitskreis Heimatpflege Auggen e.V.

DRK Ortsverein

Rotkreuz-Café am 24. März 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 24. März, um 
14.30 Uhr zum Rotkreuz-Café im Rotkreuzhaus Müllheim ein. Beim 
Rotkreuz-Café können alle, die sich zu einem gemütlichen Plausch 
bei Kaffee und Kuchen treffen möchten und Geselligkeit und soziale 
Kontakte suchen, sowie Freunde von Brett- und Kartenspielen auf 
ihre Kosten kommen. Die Bewirtung erfolgt auf Spendenbasis. Kon-
takt: servicestelle@drk-muellheim.de oder 07631/1805-0 
(DRK-Servicezentrale).

Treffpunkt digital am 26. März 
Am Donnerstag, 26. März, organisiert das Team der Seniorenar-
beit im DRK-Kreisverband Müllheim wieder einen „Treffpunkt di-
gital“ im Rotkreuzhaus Müllheim (Moltkestraße 14a). Hierbei erhal-
ten Senior:innen von ehrenamtlichen Digitallotsen in Form einer 
1-zu-1-Betreuung Unterstützung und Anleitung bei der Nutzung 
von Smartphone, Tablet oder Laptop. Je Nachmittag werden zwei 
Sprechstunden angeboten (14 bis 14.45 Uhr und 15 bis 15.45 Uhr). 
Um eine Anmeldung über die Servicezentrale des DRK-Kreisverban-
des, Tel. 07631/1805-0, oder via E-Mail an servicestelle@drk-muell-
heim.de wird ausdrücklich gebeten.
 
DRK-Mittagstisch am 27. März im Privathotel  
Post Badenweiler 
Am Freitag, 27. März 2026, findet der nächste DRK-Mittagstisch für 
Seniorinnen und Senioren im Restaurant des Privathotels Post in Ba-
denweiler statt.
Ab 12 Uhr gibt es Gelegenheit zum gemeinsamen Essen und Aus-
tausch.
Das Angebot wird von Ehrenamtlichen Helferinnen begleitet. 
Anmeldung bis 26. März, 11 Uhr über die DRK-Servicezentrale: 
Tel.: 07631 / 1805-0, Email: servicestelle@drk-muellheim.de.
 

Kino & Croissant feiert gelungenen Auftakt
Rund vierzig Gäste haben die Premiere des neuen Begeg-
nungsformats Kino & Croissant im Central Theater Müllheim 
besucht. Ab 9.30 Uhr boten Stehtische im Foyer Raum für Ge-
spräche, während das DRK-Team frische Croissants und Kaf-
fee auf Spendenbasis anbot. Das Angebot wurde als offener 
Treffpunkt lebhaft genutzt. Kinoleiter Michael Karg und Frank 
Schamberger von der DRK-Koordinationsstelle Offene Senio-
renarbeit zeigten sich sehr zufrieden mit der großen Resonanz 
und der positiven Stimmung unter den Besucherinnen und Be-
suchern. Der gezeigte Film „Die progressiven Nostalgiker“ be-
geisterte das Publikum mit Humor, Situationskomik und einer 
charmanten Auseinandersetzung mit modernen Rollenbildern 
und Digitalisierung. Die Gäste verließen das Kino fröhlich und 
gut gelaunt – ein vielversprechender Start für das neue Format.

Fußball-Club Auggen e.V.

Ergebnisse 
FC Freiburg-St. Georgen U19 - 
SG Auggen U19 (Viertelfinale Bezirkspokal)   0 : 2
Tore: Adrian Steininger 2
SG Staufen U15 - SG Neuenburg U15   9 : 0
FC Auggen U13 - SpVgg. Ehrenkirchen U12   4 : 2
SG Neuenburg U17 - SpVgg. Buggingen-Seefelden U17   0 : 4
SG Neuenburg U14 - PSV Freiburg U14  1 : 8
Tor: Matteo Nassi
SV Ballrechten-Dottingen U19 - SG Auggen U19  3 : 4
Tore: Lenny Reichert, Joshua Rinderle, Aurelio Brohammer, Adrian 
Steininger
SV Tunsel 1 - FC Auggen U23  6 : 0
FC Auggen - SF Elzach-Yach 1   1 : 1
Tor: Tim Tiedemann
 
Vorschau 
Freitag, 20.03.2026 
18:00 Uhr: SG PESvO Freiburg U17 - SG Neuenburg U17
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Samstag, 21.03.2026 
10:30 Uhr: SG Neuenburg U15 - SV Au-Wittnau U15
15:00 Uhr: SG Auggen U19 - JFV Tuniberg U19
15:30 Uhr: VfR Hausen 1 - FC Auggen 1
 
Sonntag, 22.03.2026 
11:00 Uhr: SG Neuenburg U14 - FC Bad Krozingen U15
11:00 Uhr: SG Auggen U18 - SG Müllheim U19
15:00 Uhr: FC Auggen U23 - SpVgg. Untermünstertal 1
 

Landfrauenverein Auggen

Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südba-
den präsentiert:
20. März 2026 – Vortrag: Mondkalender in der Praxis
Mit Marco Gerhards
Der Mond bewegt die Lebewesen – in vielen Dingen. Erfahren Sie in 
diesem Vortrag alles Wissenswerte über den Mond: Die Kräfte der 
Mondphasen, seine astronomischen Besonderheiten und seine ihm 
innewohnende Kräfte und Prinzipien, die Sie dann im alltäglichen 
Leben umsetzen können. Alltagstipps für Haus- und Gartenarbeit, 
Hygiene und Körperpflege, Schlafen und Essen, Arbeit und Schule.
Beginn: 18.30 Uhr im LandFrauenraum, Lettenstr. 58, 79424 Auggen
Kosten: Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5€
Anmeldung: bis 17.03.2025 bei Isabella Giesel, Tel. 0176-31411392 
oder info@landfrauen-auggen.de
 
21. März 2026 - Floristik-Workshop: Gartenstecker aus 
feinem Drahtgeflecht
mit Frau Hilde Baumann, Floristin
Wir fertigen Gartenstecker aus feinem Drahtgeflecht, die entweder 
mit einem Teelichtglas
oder einer Pflanze, eine tolle Figur in Ihrem Garten machen.
Mitzubringen: Spitzzange und eine Zange zum Draht abschneiden
Kosten: Für Mitglieder 20 € + Materialkosten pro Stecker 10€
 Für Nichtmitglieder 25 € + Materialkosten pro Stecker 10€
Beginn: 14.30 Uhr im LandFrauenraum, Lettenstraße 58, 79424 
Auggen
Anmeldung: bis 14.03.2026 bei Ruth Vogler Tel: 07631/8494, info@
landfrauen-auggen.de

Mittwoch, 25. März 2026 – Fahrt zum Musical
Für alle Teilnehmer an unserer Fahrt nach Stuttgart zum 
Musical
„Die Eiskönigin“
Wir treffen uns um 10.45 Uhr am Nettoparkplatz, damit wir 
pünktlich um 11.00 Uhr losfahren können

Auggener Rebchnure e.V.

Altmetallsammlung 
Die nächste Altmetallsammlung  der Auggener Rebchnure fin-
det am Samstag, 11.04.2026 statt.
Bitte stellen Sie Ihr Altmetall ab 8.00 Uhr am Straßenrand be-
reit. Altmetall wird beim Sperrmüll nicht mitgenommen.
Bitte unterstützen Sie die Auggener Rebchnure, in dem Sie 
Ihr Altmetall zurückhalten und am Sammeltermin an die 
Straße legen.

Wanderung des Schwarzwaldvereins Bad Bellingen 
„Von Jechtingen nach Burkheim“ am Sonntag, 29. März 
2026
Vom Winzerdorf Jechtingen führt die Wanderung durch Reb-
flächen und Wald hinüber zur Burg Sponeck. Hier haben wir 
Gelegenheit, eine Vesperpause einzulegen und uns den Gar-
ten mit der Außenmauer eines römischen Grenzkastells von 
365 n. Chr. anzuschauen. Weiter geht’s vorbei am Burkheimer 
Badesee durch den artenreichen Urwald und zum bezaubern-
den Burkheim hinauf.
 
Wegstrecke:  ca. 11 km
Höhendifferenz:  ca. 250 m
Wanderzeit:  ca. 3 Stunden
 
Mitzunehmen: gutes Schuhwerk, Regenschutz, Wanderstö-
cke, kleines Vesper.
 
Einkehr am Schluss der Wanderung
 
Treffpunkt: 9:30 Uhr Bahnhof Müllheim
Wir fahren mit dem RVF-Ticket
 
Wegen Reservierung in der Gastwirtschaft ist eine Anmel-
dung erforderlich bis spätestens 21.03.2026 bei Michael 
und Ruth Vogler, Tel.-Nr.: 07631/8494
 
Nichtmitglieder des Schwarzwaldvereins bezahlen eine Teil-
nahmegebühr von 5 Euro.
 
Weitere Informationen unter 
www.schwarzwaldverein-bad-bellingen.de

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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Tischtennisverein Auggen e.V.

Die Vizemeisterschaft ist sicher 
Durch zwei weitere Erfolge am vergangenen Wochenende konnte 
die erste Herrenmannschaft des TTV Auggen bereits drei Spieltage 
vor Schluss den zweiten Tabellenplatz der Tischtennis Landesklasse 
sichern. Somit ist bereits jetzt die Vizemeisterschaft sicher. Dass die 
starken Tabellenführer des TTC Weisweil noch einmal straucheln, ist 
jedoch sehr unwahrscheinlich.

Sowohl am Freitagabend beim PTSV Jahn Freiburg als auch am 
Samstagabend beim TTC Forchheim siegten Bruno Ilquimiche, Se-
bastian Wolf, Cynthia Lilly, Marc Wannagat, Jack Lilly und Olli Müller 
unspektakulär mit 9:5. Vor allem in der schwierig zu bespielenden 
Halle des PTSV Jahn Freiburg tat man sich zu Beginn extrem schwer 
und lag sogar mit 2:5 zurück, bevor die Auggener den Turbo zün-

deten und alle weiteren Spiele in Folge gewannen. Hervorzuheben 
in beiden Partien waren sicherlich die Leistungen von Jack Lilly im 
hinteren Paarkreuz, der alle seine Einzel gewinnen konnte. Und auch 
Olli Müller spielte als Ersatzmann starke Matches und zeigte, dass er 
da ist, wenn man ihn braucht.
 
Da der ärgste Verfolger, der TTC Laufenburg, mit aktuell 18:10 Punk-
ten bereits sieben Zähler hinter dem TTV Auggen liegt, aber nur 
noch maximal 6 Punkte zu vergeben gibt, darf bereits jetzt auf die 
Vizemeisterschaft angestoßen werden. Ob es am Ende zu einem 
Aufstieg reichen wird, bleibt ungewiss.
 
Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes: 
Jugend 19: SPVGG Alem. Müllheim – TTV Auggen II  5:5
Herren Kreisliga B: SV Kirchzarten III – TTV Auggen IV  3:7
Jugend 19: TTV Auggen II – SV Waldkirch  0:10

Winzerkeller Auggener Schäf

Einladung zur Gemeinschaftsaktion „Pheromon“ 
am Dienstag, den 31. März 2026
Zur Bekämpfung des Traubenwicklers werden am Dienstag, den 
31.03.2026 auf der Gemarkung Auggen die Pheromonampullen 
ausgebracht.
Treffpunkt: 17.00 Uhr an der Roßberghütte oder direkt beim jeweili-
gen Gruppenleiter.
Für das leibliche Wohl im Anschluss ist gesorgt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Matthias Krumm (Mobil: 0160 9702 7549).

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmeldungen:

Die jeweiligen Kirche, bzw. der/die Vorsitzende  
des jeweiligen Vereins

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:
Die jeweilige Fraktion, bzw. der/die Vorsitzende  

der jeweiligen Fraktion
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Frühlingswiese
1. �Auf der Wiese suchen alle nach Ostereiern. Kannst du die Überschrift erraten? Finde die ge-

suchten Begriffe und Buchstaben und trag sie an den richtigen Stellen oben in die Kästchen ein!

2. Was sagt der Bär? Lös das Bilderrätsel!

3. Finde alle Küken mit rotem Spitzhut! Wie viele sind auf dem Bild zu sehen?

4. �Die beiden Heißluftballons wollen landen. Der Ballon mit den Küken ist 5 Meter über dem Bo-
den und sinkt mit einer Geschwindigkeit von 20 Zentimetern pro Minute. Der Ballon mit den 
Hasen schwebt auf 7 Meter Höhe und sinkt mit einer Geschwindigkeit von 50 Zentimetern pro 
Minute. Welcher der beiden Ballons landet als erster?
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BEDINGUNGEN DER AKTION:
•	 Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

•	 Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags,  
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

•	 Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungs- 
methoden sind ausgeschlossen.

•	 Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen 
mit unserem Verlag sind für diese Aktion außer 
Kraft gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

•	 Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

•	 Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen 
innerhalb des Aktionszeitraums geschaltet 
werden.

•	 Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-02 
an.

WIR 
SCHENKEN 

IHNEN

10 % Ostern  kommt schneller  als man denkt... 

Nutzen Sie die Osterzeit, um sichtbar zu werden und Ihre Botschaft gezielt in der 
Region zu platzieren. Mit unserer Osteraktion sichern Sie sich 10 % Rabatt auf  
Ihre Ostergrüße und Osterangebote.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 10 % Rabatt auf Ihre Osteranzeige
•	 Hohe Aufmerksamkeit rund um die Osterzeit
•	 Perfekter Zeitpunkt für saisonale Angebote & Grüße
•	 Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1.	 Anzeigen im Zeitraum KW 13 und KW 14 

(23.03. – 05.04.2026) buchen.
2.	 10 % Rabatt automatisch sichern.
3.	 Aktionscode bei der Buchung angeben

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?  
Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!



WICHTIGE INFORMATION

Aufgrund des Ostermontag, 6. April 2026 ändert sich der  
Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Donnerstag  in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für  
KW 15 spätestens am Donnerstag, 2. April 2026  im Verlag eingehen.

Aufgrund von Karfreitag, 3. April 2026 ändert sich der  
Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr
Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 14 spätestens am Freitag, 27. März 2026 im Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 14 Karfreitag und KW 15 Ostermontag 

BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 14 od. 15 erscheinen? 

Dann buchen Sie einen Tag früher! 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Verkäufer (m/w/d)
für unsere

Spargel- u. Erdbeerstände in Auggen 
ab März bis Juli in Voll-/Teilzeit gesucht. Sie sind freundlich, zuverlässig, 

flexibel und verkaufen gerne? Dann bewerben Sie sich unter:
www.wassmer-spargel-erdbeeren.de oder

bewerbung@wassmer-spargel-erdbeeren.de
Tel. 07633/39 65; Anrufzeiten: Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr und Sa. 10 - 16 Uhr

Fritz Waßmer • Spargel- und Erdbeerkulturen

Probiert Euch in entspannter Atmosphäre und begleitet von 
leckeren Snacks am Samstag, 28. März ab 17 Uhr 

durch unser Weinsortiment und genießt den Frühlingsabend.
Am Sonntag, 29. März ab 12 Uhr startet unser Frühlingsmarkt 

(inkl. Angebot für Kinder: Kerzen ziehen, Tattoos)
- für das leibliche Wohl wird gesorgt!

Specials: ÖCHSLE Express-Fahrten, Hofladen geöffnet

Veranstaltungsort:  
Wein- und Obsthof Rüdlin 
Kleinfeldele 2, 79424 Auggen

Frühlingsfest
 am Samstag 28. März 2026

Frühlingsmarkt 
am Sonntag 29. März 2026

&

Wir kaufen zu Höchstpreisen an
Pelze, Bleikristall, Teppiche, Kroko-Taschen, Damentaschen,  

Abendgarderobe, Armbanduhren, Wanduhren, Bilder,  
Vorwerkstaubsauger, Musikinstrumente, alte Möbel,  

Nähmaschinen & Schreibmaschinen,  
Tafelsilber, Goldschmuck, Modeschmuck jeglicher Art. 

Komme vor Ort, zahle in bar.

Familienbetrieb seit 1985, Tel. 0152 -15 76 64 53   

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Mo., 23.03.26  &  Mo., 27.04.26
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Auggen, Rath., 12.10 Uhr 
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Geliebter Ehemann, Vater, Großvater, Bruder und Onkel

Konrad Kiesenhofer
* 01.09.1950   † 04.03.2026

In tiefer Trauer
Mareile Kiesenhofer

Verena und Stefan Kiesenhofer
mit Leonie, Emily und Felix

Manuela und Joachim Schaurer
mit Michael, Ann-Sophie und Lisa

Die Trauerfeier findet am 20. März um 11 Uhr 
in der Friedhofskapelle in Auggen statt.

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


